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Gläserne Architektur eines

Verwaltungsgebäudes des Bun-
des in Neuenburg. Die neue

Architektur der modernen Ver-

waltung bietet den visuellen

Einblick und Durchblick in den

Arbeitsstellen der Behörden.

Der Erlass von öffentlichkeits-
gesetzen in Bund und Kantonen zielt auf die Herstel-
lung von Transparenz bei der staatlichen Tätigkeit. Das
Recht auf unmittelbaren Einblick in die von den Behör-
den hergestellten Dokumente erleichtert den Bürgerin-
nen und Bürgern den Durchblick in den Geschäftstätig-
keiten und Entscheidungsprozessen des Staates.

Hfl«5 vom Rütte

Was Sie schon immer
über den Staat wissen
wollten, aber nie
zu fragen wagten

Andreas Kellerhals
Präsident VSA/AAS
Direktor des Schweizerischen
Bundesarchivs
Bern

as Öffentlichkeitsprinzip ist auf
dem Vormarsch, auch in der Schweiz. Auf
Bundesebene ist das Bundesgesetz über die

Öffentlichkeit der Verwaltung vom Paria-

ment verabschiedet worden und soll am
1. Januar 2006 in Kraft treten. In einigen
Kantonen gibt es vergleichbare Gesetze be-

reits seit mehreren Jahren (von anderen

Staaten ganz zu schweigen).
Was bedeutet das für Archive? Öffentli-

che Archive als Teil der öffentlichen Ver-

waltung sind von dieser Entwicklung in
dreifacher Weise betroffen:

Zuerst einmal unterliegen nun auch

die Unterlagen öffentlicher Archive dem

Prinzip öffentlicher Zugänglichkeit, was sie

zu grösserer Transparenz verpflichtet. Das

ist zu begrüssen. Wir haben wiederholt
darauf hingewiesen, dass damit auch die

Geschäftstätigkeit des Archivs selber nach-
vollziehbar dokumentiert sein muss. Das

gilt sowohl für Fragen der Zugänglichkeit,
das heisst für Zugangsbewilligungen und

Zugangsverweigerungen, als auch für Fra-

gen der Bewertung usw.

Gleichzeitig werden zweitens die bishe-

rigen Zugangsregelungen zum Archivgut
revisionsbedürftig oder gar obsolet, kann

' Vgl. dazu die Beiträge in Arfrido 2005/4 zu den Au-

dioquellen mit interessanten, teilweise diskussionsbe-

dürftigen Ausführungen zu den urheberrechtlichen

Aspekten.

doch, was bereits einmal öffentlich zugäng-
lieh gewesen ist, im Archiv nicht vor dem

Zugriff der Forschung «geschützt» werden.

Grundsätzlich ist eine Liberalisierung
des Zugangs zum Archivgut zu begrüssen;
eine solche spiegelt sich im internationalen
Trend zur weiteren Verkürzung der Schutz-
fristen. Bei der Vorbereitung des Bundes-

gesetzes über die Archivierung waren
30 Jahre noch internationaler Durch-
schnitt, heute sind es bereits 20 bis

25 Jahre. Weitere Verkürzungen der

Schutzfristen werden nicht auf sich warten
lassen, unter den Bedingungen des Öffent-

lichkeitsprinzips schon gar nicht. Das ent-
spricht der Idee des so genannten records

coMfmwMm.

Für bestimmte Kategorien oder Typen

von Unterlagen wird es aber auch weiter-
hin Ausnahmeregelungen respektive nur
eingeschränkten Zugang geben. Dafür
braucht es klare Regeln, aber immer auch

eine interpretierende Auslegung der Geset-

ze und eine Abwägung verschiedener

Rechtsgüter.

Neben der Abwägung von Rechtsgütern
ist die Koordination zwischen verschiede-

nen Gesetzen notwendig. Das Öffentlich-
keitsprinzip kann nicht nur in einen

Widerspruch zu Archivierungsgesetzen ge-

raten, sondern auch zu Datenschutz- oder

etwa Urheberrechtsgesetzen'. Da nicht alle

Erlasse, die den Zugang zum Archivgut re-

geln, eine einheitliche Stossrichtung auf-

weisen, kann dies, unter dem Druck von
Datenschutz und Urheberrecht, statt gros-
sere Transparenz sogar eine Rearkanisie-

rung der Verwaltungstätigkeit zur Folge
haben. Denn gerade bei der Umsetzung
des Datenschutzes zeigt sich oft eine ein-

seitige Betonung von Schutzansprüchen.
Darunter leiden nicht nur Archive, daran

können auch E-Government-Initiativen
scheitern, wie der Delegierte für die Infor-
matikstrategie des Bundes, Jürg Römer, im
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